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WKS auf Youtube: 
https://www.youtube.com/c/
wirtschaftskammersbg

Besuchen Sie uns auf Instagram: 
https://www.instagram.com/
wirtschaftskammersbg

WKS auf LinkedIn: 
www.linkedin.com/company/
wirtschaftskammersbg

Besuchen Sie uns auf Face book: 
http://www.facebook.com/
wirtschaftskammersbg



3

MEDIADATEN 2025

DIE BLATTLINIE
Die „Salzburger Wirtschaft“ informiert über  Aktuelles 
aus der Wirtschaft, Gesetz gebung und Verwaltung 
sowie das umfassende Service der Wirtschafts
kammer. Sie erscheint mit einer Druck auflage von über 
40.000 Exemplaren 24mal im Jahr und behandelt 
die Themen, die Salzburgs Unternehmer:innen inter
essieren. Mit Ihrer Werbung in der „Salzburger Wirtschaft“ 
sind Sie lückenlos und ohne Streuverlust auf Salzburgs 
 wichtigsten Schreibtischen vertreten.

DIE RUBRIKEN
 Thema  Unternehmen  WKService  Extra 
 Branchen  Netzwerke  Bildung  Termine 
 ServiceInfos  Marktplatz

MEDIENINHABER UND  
HERAUSGEBER (  VER LEGER)
Wirt schaftskammer Salzburg  
JuliusRaabPlatz 1, 5027 Salzburg

Redaktion
Stabstelle Kommunikation  
Tel. +43 662 8888345  
salzburgerwirtschaft@wks.at 
Faberstraße 18, 5027 Salzburg

Anzeigen
blümke_blümke_wagenhofer
Corporate Communications &  
Corporate Publishing GmbH
Pannzaunweg 1a, 5071 Wals
swinserate@pannzaunweg.at
Tel. +43 662 85113126

Verkauf
Mag. Gerald Reisecker
gerald@pannzaunweg.at
Tel. +43 660 3001625

Beratung
Nadica Petrovic
nadica@pannzaunweg.at
Tel. +43 662 8888363
 
Auflage
Druckauflage: 41.138 (1. Hj. 2024)  

Erscheinungsweise
jede zweite Woche donnerstags

Anzeigenschluss
Donnerstag der Vorwoche, 12 Uhr

Zahlungsbedingungen
Alle Preise in € zuzüglich 5 % Werbeabgabe und  
20 % Ust. Rechnungen sind innerhalb der auf der 
 Rechnung angegebenen Frist zu bezahlen.  
Ein Skonto ist ausgeschlossen.

Bankverbindung 
Raiffeisenlandesbank OÖ AG
IBAN: AT54 3400 0663 0449 2856
BIC: RZOOAT2L

AUSGABE/ERSCHEINUNGSTAG 2025:
Ausgabe  Erscheinungstermin 
1 ......................09. Jänner
2 ......................23. Jänner
3 ......................06. Februar
4 ......................20. Februar 
5 ......................06. März 
6 ......................20. März 
7 ......................03. April
8 ......................24. April
9 ......................08. Mai
10 .....................22. Mai
11 .....................05. Juni
12 .....................18. Juni
13 .....................03. Juli
14 .....................24.Juli
15 .....................07. August
16 .....................28. August
17 .....................11. September
18 .....................25. September
19 .....................09. Oktober
20 ....................23. Oktober
21 .....................06. November
22 ....................20. November
23 ....................04. Dezember
24 ....................18. Dezember 

Die Salzburger Wirtschaft

Neuer
Erscheinungstag:

Donnerstag
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DATENÜBERTRAGUNG
1.  Informieren Sie uns bitte, mit welchem Medium  

Sie Ihre Anzeige übermitteln wollen (EMail,  
WeTransfer etc.).

2.  Bitte geben Sie auf Ihrem Anzeigenauftrag unbedingt 
den Datei namen an. Der Dateiname muss  
Rückschlüsse auf den Auftraggeber zulassen  
(z. B. Kundenname – erstes Erscheinungsdatum,  
nicht: „Anzfuersw“ o. Ä.!).

3.  Vireninfizierte Dateien werden gelöscht.

DATENFORMAT
Printoptimierte PDFDateien, vorzugsweise nach  
Standard „PDF/X1a:2001 oder PDF/X3:2002,
Farbprofil ISO Newspaper 26v4.

DRUCKVERFAHREN
Zeitungsrotationsdruck. Für Tonwertabweichungen  
im Toleranzbereich wird keine Haftung übernommen.
Verarbeitungsbezogene Kriterien:
1.  Farben im CMYKModus (keine Schmuckfarben).
2.  Alle Schriften einbetten.
3.  Bilder im Dokument mit 300 dpi möglichst 1:1 

 platzieren, Strichbilder sollten mit 1.200 dpi  
aufgelöst sein. 

4.  Logos: pdf, eps, psd, jpg mit entsprechender 
Auflösung, Schriften in Zeichenwege umgewandelt.

ANZEIGENDRUCKVORLAGEN
Wir übernehmen keine Garantie bei fehlerhafter  
Ver öffentlichung von Anzeigen, die mit offenen Dateien 
übermittelt wurden. Sollten die angelieferten Daten 
den angeführten Kriterien nicht entsprechen, wird bei 
einem erforderlichen Eingriff der anfallende Zeitauf
wand berechnet, ebenfalls bei Neusatz oder Anzeigen
gestaltung im Auftrag des Kunden sowie bei  Korrekturen 
bzw. Änderungen. 

Stellt der Auftraggeber elektronische Daten ohne 
farbverbindliches Muster zur Verfügung, übernimmt 
der Verlag keine Haftung für die einwandfreie druck
technische Wiedergabe. Der Auftraggeber trägt die 
Kosten für die Bearbeitung der Dateien.

PLATZIERUNG
Platzierungswünsche werden nach Möglichkeit 
 berücksichtigt, grundsätzlich aber unverbindlich 
 entgegengenommen. 

INSERAT-/ANZEIGENFORMATE
Seite:
225 mm breit × 300 mm hoch
Satzspiegel:
200 mm breit × 260 mm hoch, 
abfallend (angeschnitten) nicht möglich
Spaltenbreite:
47 mm

Weitere Informationen erhalten Sie unter: swinserate@pannzaunweg.at

Technische Daten
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Format   Satzspiegel 4c

1/1 Seite   200 × 260 mm € 4.544,80 AT, ST 
    € 6.136,– TT

1/2 Seite  hoch 98 × 260 mm € 2.272,40 AT, ST
  quer 200 × 128 mm € 3.020,80 TT

1/3 Seite   200 × 85 mm € 1.485,80 AT, ST 
    € 2.006,– TT
Platzierung Seite 3  € 2.507,50

1/4 Seite  1spaltig 47 × 260 mm € 1.136,20 AT, ST
  2spaltig  98 × 128 mm € 1.534,– TT
  quer 200 × 64 mm

1/8 Seite  1spaltig 47 × 128 mm € 559,36 AT, ST
  2spaltig  98 × 64 mm € 755,20 TT
  quer 200 × 32 mm

Titelseite  1spaltig 47 × 45 mm € 531,–
  2spaltig 98 × 45 mm € 1.062,–

U4   200 × 260 mm € 7.670,–
In Ausnahmefällen kann die U4 auf die U3 verschoben werden.

Inselanzeige:  
Serviceinfo-Seite (Insolvenzen)  98 × 98 mm € 1.445,50

mmPreis pro Spalte,  47 mm breit, ST, AT € 4,37
Mindestformat 47 x 15 mm  47 mm breit, TT € 5,90

 
Alle Angaben in Millimeter. AT = im Anzeigenteil, TT = im Textteil, ST = im Extra (Sonderthema)

Zuschläge:
25 % Platzierungszuschlag AT, ST, TT
100 % Platzierungszuschlag Titelseite

Nachlässe
sind mit den Paketpreisen kombinierbar:
10 % Kammerrabatt
20 % Agenturprovision

Gesetzliche Abgaben und Steuern:
5 % Werbeabgabe (nicht für Wortanzeigen)
20 % Mehrwertsteuer

Setzen Sie auf Information aus 
erster Hand – 24-mal im Jahr 2024 
in der „Salzburger Wirtschaft“.
Redaktion: 
Tel. 0662/8888-345
E-Mail: salzburger-wirtschaft@wks.at
Inserate:  
Tel. 0662/8888-363
E-Mail: inserate@wks.at

Die Zeitung der Wirtschaftskammer Salzburg    77. Jahrgang    Nr. 22    22. November 2024
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Wegweiser 
durch die 

Berufswelt
Noch bis kommenden Sonntag 

 hat die BerufsInfo-Messe „BIM“ 
ihre Tore geöffnet.   4/5

alles
bleibt
neu Anzeigen-Verkauf 

für die 
„Salzburger Wirtschaft“

Gerhard Pemberger (Verkauf) 
Nadica Petrovic (Beratung)
Tel. 0662/8888-363
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

In einem Teil dieser 
Ausgabe finden Sie  
eine Beilage der 

Personal beratung
anders beraten.

Beilage

Preisliste Rahmenanzeigen gültig ab 1.1.2025

4 Schaltungen
zum Preis von 3

Paketpreise:

8 Schaltungen
zum Preis von 5
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 Format  Satzspiegel 4c

  1/1 Seite  Advertorial 200 × 260 mm € 3.181,36 AT, ST
  4.300 Zeichen + 1 Foto   € 4.295,20 TT 
  3.500 Zeichen + 2 Fotos 

  1/2 Seite  Advertorial 200 × 128 mm € 1.566,21 AT, ST 
   1.800 Zeichen + 1 Foto  € 2.114,56 TT 

1.300 Zeichen + 2 Fotos

  1/4 Seite  Advertorial 98 × 128 mm € 783,10 AT, ST 
  800 Zeichen + 1 Foto  € 1.057,28 TT 

In einem Advertorial haben Sie die Möglichkeit, Ihre Zielgruppe ausführlich zu informieren.  
Nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten, zum Beispiel als

 Unternehmensporträt
 Produktpräsentation
 Vorstellung Ihrer Dienstleistungen u. v. m.

Preisliste Advertorials gültig ab 1.1.2025

26 Salzburger Wirtschaft • Nr. 11/202326 Salzburger Wirtschaft • Nr. 11/2023

EXTRA

Die Zukunft ist elektrisch
Bei Schmidt Automobile hat 
man etwas ganz Neues im Port-
folio. EVUM Motors aus Bayern 
liefert mit dem aCar ein rein 
elektrisches Nutzfahrzeug mit 
dem Fokus auf Funktionalität 
und größtmögliche Effizienz. 

 EVUM Motors ist eine neue 
Marke für elektrische All-
rad-Nutzfahrzeuge und auch 
brandneu im Portfolio von 
Schmidt Automobile. EVUM 
ist 100% Elektro und Allrad! 
Das Fahrzeug hat ca. 1.000 kg 
Nutz- und Anhängelast und 
ist sehr variabel einsetzbar mit 
verschiedensten Aufbauten: 
Pritsche, 3-Seiten-Kipper, Pla-
nenaufbau und Kofferaufbau. 
Das Fahrzeug ist „Made in Bay-
ern“ und wirklich aufs Wesent-
liche reduziert.

EVUM ist ein Spin-off eines 
Forschungsprojektes der Tech-
nischen Universität München. 
Fokus dabei war, bezahlbare 
und nachhaltige E-Mobilität für 
alle zu schaffen, und die abso-
lute Reduktion auf das Wesent-
liche. Wenn man das aCar 
genauer betrachtet, fehlt erst 
einmal vieles, was heute Stan-
dard ist. Am deutlichsten wird 
das im Innenraum. Dort sucht 
man vergebens nach elektri-
schen Fensterhebern (es sind 
Schiebefenster verbaut), Air-
bags, umständlichen Touch-
screens, aufwendigen Innenver-
kleidungen, teurer Elektronik 
usw. Was man aber findet, sind 

einfache Kippschalter, mit 
denen die wichtigsten Funkti-
onen bedient werden können. 
Dazu einen Bildschirm mit rele-
vanten Infos zu Geschwindig-
keit, Ladezustand und Kilome-
terstand. Der einzige „Luxus“ 
ist ein Radio. 

 EVUM schreibt sich Nachhal-
tigkeit ganz groß auf die Fah-
nen. EVUM ist ein rein elek-
trisches Auto, das so weit als 
möglich umweltschonend 
hergestellt wird. Das zeigt sich 
auch bei der Auswahl der Lie-
feranten und Zulieferer, die 
allesamt in der Nähe des Pro-
duktionsstandortes in Bayer-
bach liegen. Somit werden die 
Transportwege im Vergleich zu 
anderen Autoherstellern revo-
lutionär verkürzt.  

Aktuell sind drei 
Batterievarianten 
verfügbar 
Die Kapazitäten belaufen sich 
auf 16,5 kWh, 23 kWh und 33 
kWh. Die Reichweiten liegen 
von 100 km (kleine Batterie) 
über 150 km (mittlere Batterie) 
bis zu 200 km (große Batterie.

Einsatzmöglichkeiten 
von EVUM Autos
Natürlich ist der breite Ein-
satzbereich von EVUM ein gro-
ßer Pluspunkt. Das aCar kann 
sowohl in großen Hallen als 

emissionsfreies Transportmit-
tel als auch auf den Bergen oder 
im schwierigen Gelände ein-
gesetzt werden. Daher ist das 
aCar auf großen Werksgelän-
den, in der Landwirtschaft, bei 
Gemeinden, bei Energieanbie-
tern, auf Flughäfen, bei Forst-
betrieben und Hotels oder auch 
im urbanen Bereich für die 
sogenannte „Last Mile Logis-
tik“ einsetzbar.

 Immer mehr Betriebe haben 
die Vorgabe, sich elektrische 
Fahrzeuge anzuschaffen, und 
das nicht nur im Pkw-, son-
dern auch im NFZ-Bereich. 
Selbiges gilt übrigens auch für 
Gemeinden, die in ihren Fuhr-
parks einen Elektroauto-Anteil 
von 38% haben müssen. Und 
da es aktuell kein vergleich-
bares Produkt gibt, ist das 
durchaus eine gute Chance für 
EVUM und das aCar. Zusätzlich 
arbeitet EVUM ständig an der 
Erweiterung der Modellpalette, 
um noch mehr Bereiche abde-
cken zu können. Diese Erwei-
terung umfasst unter anderem 

ein aCar mit Doppelkabine und 
längerem Radstand. Auch Spe-
zialumbauten wie ein Schnee-
schild oder eine Getriebeunter-
setzung für steile Bergfahrten 
stehen auf dem Plan. Da kön-
nen wir uns in naher Zukunft 
noch über einiges freuen!

Erhältlich an allen Standorten 
von Schmidt Automobile: Salz-
burg Alpenstraße, Hof, Tams-
weg, Kitzbühel, Mattighofen 
und Wals.

Neu bei Schmidt Automobile: EVUM-E-Nutzfahrzeuge für maximale Effektivität und Nachhaltigkeit. 

Für mehr Infos zu EVUM
Fahrzeugen und Probefahrten 
kontaktieren Sie bitte:
Sebastian Neuner
Standortleiter Wals – Schmidt 
Automobile
Tel. 0662/856 000 713
Mobil:  0664/809 303 713
s.neuner@schmidtauto.at

©
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BEZAHLTE BEITRÄGE RUND UM
DAS THEMA „MOBILITÄT“.

Die Salzburger Plattform ist 
individuell, vielfältig und 
umweltfreundlich zugleich. 
Seit einiger Zeit sind Nutzer 
vom Carsharing begeistert und 
tragen mittels online buchba-
rem Gemeinschaftsauto aus 
einer innovativen Fahrzeug-
flotte zu einer umweltfreund-
lichen Mobilität in der Region 
bei. 

Seit kurzem neu ist das Auto-
Abo: ein All-Inklusive-Fahr-
zeug zu sensationellen Fix-
preisen. Sorgen rund um 
Versicherung, Steuern, Ver-

schleiß, Reparaturen und War-
tung sowie Sommer- und Win-
terreifen gehören ab sofort der 
Vergangenheit an. Flexible 
Laufzeiten und Fahrzeugwech-
sel ermöglichen eine rasche 
Anpassung an die jeweilige 
Situation.

Mit der BÄM-Ladeapp 
das E-Auto einfach laden

Die BÄM-Ladeapp ermög-
licht es, das E-Auto unkompli-
ziert an den BÄM-Ladestatio-
nen sowie an vielen weiteren 
öffentlichen Ladestationen im 
BÄM-Roaming-Ladenetz zu 
laden. Und das Beste daran: Die 
Ladeapp selbst ist KOSTEN-
LOS, kinderleicht bedienbar 
und mittlerweile in Österreich 
und Deutschland einsetz-
bar. Eine Installation der App 
genügt, und man kann schon 
loslegen. Die App erleichtert 

die Suche nach der nächstgele-
genen, freien Ladestation und 
bietet zudem eine Übersicht 
über sämtliche Ladevorgänge 
und alle Rechnungen.

Abrechnung für 
Firmenfuhrparks 
„Unsere BÄM-Ladeapp ermög-
licht es Ihnen, alle Ladevor-
gänge Ihrer Elektrofahrzeuge 
auf einer übersichtlichen Sam-
melrechnung abzurechnen. 

Dabei können Sie zwischen 
einer Fahrzeug- oder einer 
Fahrerbezogenen Abrechnung 
wählen. Die App bietet zudem 
eine Detailaufstellung aller 
Ladevorgänge, sodass Sie jeder-
zeit einen transparenten Über-
blick über die Kosten haben.

Probieren Sie es noch heute 
aus und erleichtern Sie sich die 
Verwaltung Ihrer Elektrofahr-
zeuge!“, so Rosemarie Vier-
thaler – Geschäftsführerin der 
BÄM Mobility GmbH.

BEZAHLTE BEITRÄGE RUND UM 
DAS THEMA „MOBILITÄT“.

E-Bike-Förderung in Österreich

Die E-Bike-Förderung in 
Österreich gilt für Privatperso-
nen, die ein E-Lastenrad oder 
ein normales Lastenrad kau-
fen, ebenso, wie für Unterneh-
men, Betriebe und Gemeinden, 
die Lastenräder oder zumin-
dest fünf E-Bikes kaufen. Vor-
aussetzung dabei ist aber, dass 
der für den Betrieb der E-Räder 
nötige Strom nachweislich aus 
erneuerbaren Energieträgern 
kommt. 

umweltfoerderung.at ist die 
Plattform in Österreich, die für 
die Abwicklung der Anträge 

zuständig ist. Dort können 
sich Interessierte online regis-
trieren. Nach der erfolgreichen 
Registrierung kann ein Antrag 
gestellt werden. Das sollte vor 
dem Kauf des gewünschten 
Rades stattfinden. Bei erfolg-
reichem Antrag muss der Ver-
käufer den E-Mobilitätsbonus 
gewähren und ihn gemein-
sam mit dem Informations-
text „E-Mobilitätsbonus“ auf 
der Rechnung gut sichtbar 
ausweisen. Ist das geschehen, 
kann die Rechnung online ein-
gereicht werden.

Nach der Registrierung erhält 
der/die Antragsteller:in einen 
Link, der 36 Wochen lang gül-
tig ist. Innerhalb dieses Zeit-
raums müssen die Liefe-
rung, die Bezahlung und die 
Zulassung des Rades sowie 
die Antragstellung über die 
Online-Plattform passieren.

Nach erfolgreicher Einrei-
chung und der Überprüfung 
durch KPC (Kommunalkre-
dit Public Consulting) werden 
die Unterlagen dem Klima- 
und Energiefonds zur Geneh-
migung vorgelegt. Sollte der 
Antrag genehmigt werden, 
wird das Geld auf das Konto 
überwiesen. Zuschüsse gibt 
es auch von den Ländern: 

Das Land Salzburg fördert die 
Anschaffungen von Lasten-
fahrrädern ohne Elektromo-
tor mit 300 €, mit Elektromo-
tor mit 600 €. Die Rechnung 
muss zwischen dem 15. 7. 2022 
und dem 31. 12. 2023 ausge-
stellt worden sein. Der voll-
ständige Förderantrag muss bis 
15. 1. 2024 gestellt werden.Pro 
Unternehmen bzw. pro Verein 
im Bundesland Salzburg wird 
die Anschaffung von bis zu fünf 
Transportfahrrädern (mit oder 
ohne Elektromotor) gefördert.

Förderungen gibt es auch für 
die Errichtung oder die Sanie-
rung von bis zu 100 Abstell-
plätzen.

umweltfoerderung.at

E-Bikes sind eine umweltfreundliche Alternative für den 
Transport von Waren. Auch 2023 gibt es wieder eine 
Unterstützung bei der Anschaffung.

Carsharing, Auto-Abo und E-Auto laden!
Die BÄM Mobility GmbH beschreitet neue Wege in Sachen Mobilität.

BÄM Mobility GmbH
Salzburger Straße 69
5500 Bischofshofen
06462 / 25 320
info@bäm.at

www.bäm.at
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UNTERNEHMEN

Die von Angela Bassett gespielte Königin Ramonda (links) mit der 
Krone, die Julia Körner entworfen hat. © Marvel

Oscar-Gewinnerin 
hatte Salzburger 
Unterstützung
Bei der Oscar-Verleihung 2023, 
die kürzlich in Los Angeles über 
die Bühne ging, holte sich der 
von den Marvel Studios produ-
zierte Film „Wakanda Forever“ 
die Auszeichnung in der Kate-
gorie „Bestes Kostümdesign“. 

Designerin Ruth Carter durfte 
sich damit zum zweiten Mal 
nach 2019 über einen Oscar 
freuen. Beide Male hatte Julia 
Körner maßgeblichen Anteil 
am Gewinn der begehrten Tro-
phäe. Für „Wakanda Forever“ 
entwickelte die Salzburgerin 
gemeinsam mit Carter eine 
Krone und einen Halsschmuck, 
die im 3-D-Druck hergestellt 
wurden und im Film von 
Schauspielerin Angela Bassett 
getragen werden. 

Körner gründete 2015 die JK 
Design GmbH, die mittler-
weile über Standorte in Salz-
burg, Wien und Los Ange-
les verfügt. Die 29-Jährige 
zählt zu den Pionier:innen im 
Bereich 3-D-Druck und ent-
wirft Mode sowie Accessoires. 
Körner gewann bereits zahlrei-
che Preise, 2018 erhielt sie den 
Salzburger Wirtschaftspreis 
– WIKARUS in der Kategorie 
Unternehmensgründung. 

Julia Körner hat sich in Hollywood 
einen Namen gemacht. © Ger Ger

Ablinger erhielt Landeswappen
Die Fleischhauerei Ablinger 
feierte im Vorjahr ihr 90-jäh-
riges Bestehen. Aus diesem 
Anlass überreichte Landes-
hauptmann Wilfried Haslauer 
Firmenchef Franz Ablinger vor 
kurzem das Landeswappen.

Ablinger ist eine der letz-
ten großen, familiengeführ-
ten Metzgereien in Salzburg. 
Das Unternehmen betreibt 
ein eigenes Schlachthaus und 
beschäftigt rund 220 Mitarbei-
ter:innen, davon zwei Lehr-
linge. Den Kunden wird ein 
Vollsortiment mit mehr als 
300 Produkten geboten. „Die 
Firma Ablinger arbeitet eng 
mit den Landwirten in der 
Region zusammen. Sie legt 
großen Wert auf die Bewah-

rung von traditionellen Rezep-
ten und die Weitergabe des 
Wissens an die nächste Gene-
ration. So trägt sie zur Erhal-
tung des kulinarischen Erbes 
an Fleisch- und Wurstwaren 
im Land bei“, würdigte Lan-
deshauptmann Haslauer die 
Unternehmerfamilie Ablinger. 

Franz und Ulrike Ablinger mit 
Landeshauptmann Wilfried 
Haslauer (rechts).
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Gesund arbeiten auf 
ergonomischen Bürostühlen
Seit 2008 entwickelt und fer-
tigt das Unternehmen „gesund 
arbeiten“ mit acht Mitarbeitern 
in Bergheim bei Salzburg ergo-
nomische Bürostühle. Die 
Firmenleiter Günther und Bir-
git Kraibacher beschäftigen 
sich eingehend mit dem 
Thema „Prävention und Wohl-
befinden“ am Arbeitsplatz.

 „Arbeit als gutes Erlebnis mit 
positivem Ergebnis zu ermög-
lichen, hat für uns oberste 
Priorität – individuell anpass-
bare Bürostühle sind dafür eine 
wesentliche Voraussetzung“, 
erklärt Günther Kraibacher. 
„Als Anbieter und Partner von 
Unternehmen und öffentlichen 
Einrichtungen sind wir bei 
Kommunen und im Gesund-
heitsbereich sehr gut etabliert. 
Doch auch im Home-Office 
sollte auf ergonomisches Sit-
zen Wert gelegt werden. Dafür 
haben wir ein eigenes Modell 

entwickelt“, so der diplomierte 
Präventionstrainer.

Über die Webseite können 
Bürostühle zum Testen ins Büro 
geordert werden. Dass gute 
Beratung geschätzt wird, bestä-
tigen überdurchschnittlich gute 
Kunden-Rezensionen.

gesund arbeiten GmbH
Dorfstraße 51a 
5101 Bergheim bei Salzburg
Telefon 0662/231020-0
info@gesund-arbeiten.at

www.gesund-arbeiten.at
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Günther und Birgit Kraibacher.
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Gesetzliche Abgaben und Steuern: 5 % Werbeabgabe, 20 % Mehrwertsteuer.
Nachlässe: 10 % Kammerrabatt, 20 % Agenturprovision.
Korrekturen werden nach Zeitaufwand je € 110,– pro Stunde und tatsächlichem Aufwand verrechnet.
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WWKS ON TOUR

OKTOBER & NOVEMBER 2024
Stadt Salzburg und Flachgau

16. Oktober Lehrlingsstelle (Lehrvertrag, Lehre fördern)
23. Oktober  Umweltrecht (WKS-Klimabilanztool, Nachhaltigkeitsstrategie)

Pongau

13. November Lehrlingsstelle (Lehrvertrag, Lehre fördern)
20. November Handelspolitik und Außenwirtschaft (Exportdokumente, Exportförderungen etc.)
27. November Umweltrecht (WKS-Klimabilanztool, Nachhaltigkeitsstrategie)

Beratungen durch unsere Fachleute sind bei unseren Mitgliedern mehr gefragt denn je. 
In regelmäßigen Abständen bieten wir den Unternehmen in den Bezirken Beratungen zu 
verschiedenen Themen auch vor Ort an. Zusätzlich stehen im Oktober für alle Mitglieder im 
Flachgau Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für andere Beratungsthemen bereit. 

Infos zu allen Beratungs angeboten und Terminvereinbarungen: 
W wko.at/sbg/wksontour

ANZEIGEN

MIETEN/VERMIETEN

Geschäftslokal im Zentrum Zell am See/
FranzJosefStraße zu vermieten, ca. 111 m2, 

€ 1.999,– netto, Tel.: 06542/72644, 
EMail: gadenstaetter@sbg.at

SANDSTRAHLEN

Mobiles Sandstrahlen, Betonflächen, 
Stein, Ziegelgewölbe, Holzfassaden, Möbel, 

Balkon, Lkw, Container, 06272/77 07, 
www.sandstrahlensalzburg.at

interwork.co.at

P E R S O N A L S E R V I C E

Büro - Praxis - Therapieräume 30 bis 400 m²
Verkaufsflächen 100 bis 300 m²
Lagerflächen 60 bis 250 m²

       Provisionsfrei   06212 / 7132 11   Schober Hans   

mit moderner Klimadecke

Die „Salzburger Wirtschaft“ Nr. 20 erscheint 
am 25. Oktober 2024 mit dem EXTRAThema: 

„Partner der Gastronomie und Hotellerie“

alles
bleibt
neu Anzeigen-Verkauf der

„Salzburger Wirtschaft“
ab 1. September:

Gerhard Pemberger (Verkauf) 
Nadica Petrovic (Beratung)
Tel. 0662/8888363
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

HIER KÖNNTE IHRE ANZEIGE STEHEN!

Kontaktieren Sie uns:  
Mag. (FH) Gerhard Pemberger (Verkauf) und 

Nadica Petrovic (Beratung), 
Tel.: 0662/8888-363, E-Mail: inserate@wks.at

HIER EIN LOGO

Salzburger Wirtschaft • 7

THEMA

5 Jahre Garantie*

*Erhalten Sie serienmäßig eine um 3 Jahre verlängerte Garantie im Anschluss an die 2-jährige Herstellergarantie, bei einer maxi malen 
Gesamtlaufleistung von 200.000 km (je nachdem, welches Ereignis als Erstes eintritt). Über die weiteren Einzelheiten zur Garantie 
informiert Sie Ihr Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner. Bei Aus- und Aufbauten nur gültig für werksseitigen Lieferumfang.

Verbrauch: 8,4 –12,6 l/100 km. CO2-Emission: 220 – 330 g/100 km. Symbolfoto.

 Kraftvoll für große Aufgaben
Vielseitig, robust, leistungsstark: Der neue Crafter 

vw-nutzfahrzeuge.at

Mit 8-Gang-Automatik für alle Antriebsarten:  
Frontantrieb ✔ Heckantrieb ✔ Allradantrieb 4MOTION ✔

Er ist für die wirklich schweren Jobs gemacht – sei es als Kastenwagen oder Pritschenwagen. Das neue digitale Cockpit 
Pro und das moderne Infotainment bieten nicht nur mehr Unterhaltung, sondern auch höheren Komfort auf der Fahrt.
So zeigt der neue Crafter noch mehr Engagement, um Sie in Ihrem Arbeitsalltag effektiv zu unterstützen.

SBG_Wirtschaft_CR_Range_200x128_10_24.indd   1SBG_Wirtschaft_CR_Range_200x128_10_24.indd   1 30.09.24   10:2830.09.24   10:28

Anzeige

Wohnbaupaket kurbelt Konjunktur an
Der Immobilienmarkt ist 
durch die KIMVerordnung 
schwer in Mitleidenschaft 
gezogen worden. Das 
Wohnbaupaket des 
Landes soll die negativen 
Auswirkungen abmildern. 

„Das Wohnbaupaket gibt die 
richtigen Antworten auf die ak-
tuellen Herausforderungen. Die 
Bauträger, die Bauwirtschaft, 
aber auch die Wohnungssu-
chenden haben nun eine klare 
Perspektive, wie der gordische 
Knoten aus steigenden Kosten, 
überschießenden Finanzie-
rungsvorgaben und fehlenden 
Baugrundstücken gelöst wer-

den kann“, zeigt sich WKS-
Präsident Peter Buchmüller zu-
versichtlich.

Zahlreiche Vorschläge der 
WKS fanden Eingang in das nun 
präsentierte Paket. „Den Woh-
nungskäufern hilft die beste 
Förderung nichts, wenn durch 
teure und   überschießende Bau-
vorschriften die Fördergelder 
aufgefressen werden. In die-
sem Punkt wurden nun erst-
mals substanzielle Fortschritte 
erzielt“, freut sich Buchmül-
ler, und er ergänzt: „Mit der 
geplanten jährlichen Überprü-
fung der Bauvorschriften sol-
len künftig Kostentreiber im 
Wohnbau rascher eingebremst 
werden.“

Ein zweiter zentraler Baustein 
des Wohnbaupakets bildet der 
Annuitätenzuschuss für Woh-

nungskäufer, der eine passge-
naue Antwort auf die Finan-
zierungsvorgaben der KIM-VO 
gibt. „So ist sichergestellt, dass 
die Schuldendienstquote der 
Fördernehmer niemals über 
40% steigt“, begrüßt der WKS-
Präsident das vorgeschlagene 
Fördermodell. 

Eine Belebung des Immobi-
lienmarktes durch die neue 
Wohnbauförderung habe eine 
enorme regionalwirtschaftliche 
Bedeutung. „Mit dem Paket 
wird die hohe Nachfrage nach 
zusätzlichem und leistbarem 
Wohnraum in Salzburg erfüllt 
und gleichzeitig werden wich-
tige Konjunkturimpulse ge-
setzt“, so der WKS-Präsident.

Das Wohnbaupaket des Landes 
unterstützt Wohnungssuchende, 
belebt den Immobilienmarkt und 
kurbelt die Bauwirtschaft an.  
 © Gina Sanders - stock.adobe.com

Preisliste Wort- und Kleinanzeigen gültig ab 1.1.2025

Marktplatz Basistarife Wort- & Kleinanzeigen

Wortanzeigen 1 Zeile .................................... € 13,11 
Kleinanzeigen mm-Preis .............................. € 4,37
Logo oder Foto ........................................... € 45,–
Mindestbuchung 3 Zeilen .............................. € 39,33

Format- und Preis-
beispiele Kleinanzeigen

Gesetzliche Abgaben und Steuern: 5 % Werbeabgabe (nicht für Wortanzeigen), 20 % Mehrwertsteuer.
Nachlässe: 10 % Kammerrabatt, 20 % Agenturprovision.
Korrekturen werden nach Zeitaufwand je € 110,– pro Stunde und tatsächlichem Aufwand verrechnet.

Marktplatz-Inserat 
47 × 45 mm 
€ 195,–

Marktplatz-Inserat 
98 × 50 mm 
€ 435,–

Marktplatz-Inserat 
98 × 25 mm 
€ 215,–

Marktplatz-Inserat 
47 × 20 mm 
€ 85,–

Wortanzeige 
3 Zeilen + Logo 
€ 110,–

Marktplatz-Inserat 
98 × 30 mm 
€ 260,–
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BEILAGEN
Lose eingelegt, pro 1.000 Stück bis zu  
einem Gewicht von
10 Gramm  ............................................... € 175,–
20 Gramm  ..............................................  € 195,–
30 Gramm  ..............................................  € 225,–
40 Gramm  ..............................................  € 245,–
über 40 Gramm  .................................  auf Anfrage 
Mindestmenge  ..................................  5.000 Stück

Die Adresse für die Anlieferung der Beilagen  
erfahren Sie beim Anzeigenservice. 
Auf Porto keine Agenturprovision. 
Teilbelegung möglich: +20 %.  
Beilagenhöchstformat: 210 × 297 mm (DIN A4). 
 Kostenloser Beilagenhinweis im Format 47 × 45 mm. 
Zustellkosten gehen zu Lasten des Auftraggebers. 
 Beilagenpreise mit Vorbehalt!   
Eine Aktualisierung erfolgt nach den jeweiligen 
 Posttarifen.

Verteilung individuell nach Bezirken möglich
Die umfangreichste und individuellste Form der Zusatz
information ist sicherlich die Beilage. Als eigenständiges 
Produkt liegt sie der Zeitung in unterschiedlichsten 
Formen bei und ist ideal für Angebotsprospekte. 

Ihre Vorteile gegenüber einer Direktverteilung:
 Ihr Prospekt kommt unversehrt bei der 

 entsprechenden Zielgruppe an.
 Ihr Prospekt kann individuell nach Bezirk  

 gestreut werden.
 Sie erreichen Ihre Kunden ohne Streuverlust.
 Sie erreichen Ihre Interessenten rasch,  

zu äußerst attraktiven Konditionen.

TIP-ON-CARD
DIN A6, 148 × 105 mm, bis 10 g, 
pro 1.000 Stück Klebung  ..........................  € 195,–
Mindestmenge  ................................... 5.000 Stück
Platzierung auf der Rückseite (U4)
Die TiponCard ist die wohl aufmerksamkeits stärkste 
Werbeform. Sie zeigt schon auf den ersten Blick, was Sie 
sagen möchten. Abgelöst wird sie auch zur Einladung, 
zum Gutschein, zur Teilnahmekarte oder einfach zur 
starken Botschaft für Ihren Werbeerfolg.

Auflagenverteilung nach Bezirken
Beilagen und TiponCards können nach Bezirken 
 verteilt werden. Die Stückzahlen (gerundet):
 Salzburg Stadt: 10.600
 Tennengau: 3.800
 Flachgau: 10.700
 Pongau: 5.570
 Lungau: 1.280
 Pinzgau: 6.550

DIE RINGMEDIEN
Die Kammerzeitungen sind regionale Wirtschafts   
zeitungen, sie fungieren als Servicemedium für  
aktuelle Themen wie Steuer  und Rechtsfragen, 
 allgemeine Wirtschafts  und Manage mentfragen  
sowie  Bildungs fragen. 

Informationen zu Schaltungen in den Ring medien 
erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich 20 % Mehrwertsteuer.  
Für Print produkte fallen zusätzlich 5 % Werbeabgabe an. Änderungen, Satz und Druckfehler vorbehalten.

Beilagen und Sonderwerbeformen
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Format
Mindestformat: 90 (l) × 135 (b) mm
Maximalformat: 297 (l) × 210 (b) mm

Gewicht
 Einzelblätter im Format DIN A6 müssen ein 

 Flächengewicht von mind. 150 g/m2 aufweisen, 
Einzelblätter im Format größer als DIN A6 bis DIN A4 
müssen mind. 110g/m2 aufweisen.

 Die maximal verwendete Papiergrammatur für 
Beilagen darf 170 g/m2 nicht überschreiten.

 Das Gesamtgewicht einer Beilage soll 75 g pro 
Exemplar nicht überschreiten.

 Bei abweichendem Gewicht ist eine Rückfrage 
unbedingt erforderlich.

Falzarten
Gefalzte Beilagen müssen im Kreuzbruch, Wickel  
oder Mittenfalz verarbeitet sein. Leporellofalz und  
Fenster oder Altarfalz können nicht maschinell  
verarbeitet werden.
Mehrseitige Beilagen mit Formaten größer als DIN A5 
(148 × 210 mm) müssen den Falz an der langen Seite  
aufweisen.

Tip-on-Card
 Verarbeitung nach vorheriger Abklärung
 Händische Verarbeitung:  

Verarbeitung im Quer und Hochformat
 Platzierung auf der U4 (U1 aus technischen  

Gründen nicht möglich)
 Papier: darf nicht lackiert sein
 Papierlaufrichtung: keine Vorgaben

VERPACKUNG UND TRANSPORT
Anlieferungszustand
Die angelieferten Beilagen müssen in Art und Form 
eine einwandfreie, sofortige Verarbeitung gewähr
leisten, ohne dass eine zusätzliche manuelle 
  Aufbereitung notwendig wird.
Durch zu frische Druckfarbe zusammengeklebte, 
stark elektrostatisch aufgeladene oder feucht 
gewordene  Beilagen können nicht verarbeitet wer
den. Beilagen mit umgeknickten Ecken (Eselsohren) 
beziehungsweise Kanten, Quetschfalten oder mit 
verlagertem (rundem) Rücken sind ebenfalls nicht 
verarbeitbar.

Lagenhöhen
Die unverschränkten, kantengeraden, offen 
abgestapelten Lagen sollten eine Höhe von 70 bis 
100 mm aufweisen, damit sie von Hand greifbar sind.

Palettierung
Die Beilagen müssen sauber auf stabilen Paletten 
gestapelt sein, das Cover der Beilagen sollte nach oben 
ausgerichtet sein. Beilagen sollen gegen eventuelle 
Transportschäden (mechanische Beanspruchung) und 
das Eindringen von Feuchtigkeit geschützt sein.
Jede Palette muss analog zum Lieferschein deutlich und 
sichtbar mit einer Palettenkarte gekenn zeichnet sein.

Begleitpapiere (Lieferschein)
Die Lieferung von Beilagen muss grundsätzlich von 
einem korrekten Lieferschein begleitet sein, der 
 folgende Angaben enthält:
 zu belegendes Objekt und Ausgaben
 Einsteck bzw. Erscheinungstermin
 Auftraggeber der Beilage
 Beilagentitel oder Artikelnummer  

bzw. Motiv
 Auslieferungstermin vom Beilagenhersteller
 Absender und Empfänger
 Anzahl der Paletten
 Gesamtstückzahl der gelieferten Beilagen
 Textgleichheit des Lieferscheins zur  Palettenkarte

Anlieferung
Die Beilagen müssen spätestens drei Werktage vor 
dem Erscheinungstermin angeliefert werden (Montag 
bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 13 Uhr). 
Anfragen zu abweichenden Formaten/Gewicht, etc. 
prüfen und beantworten wir sehr gerne! 

Lieferadresse
Salzburger Nachrichten  
Verlagsgesellschaft m. b. H. & Co KG
z. H. DZS VERSAND GMBH 
Karolingerstraße 38
5021 Salzburg

Verarbeitung von Beilagen

Neuer
Erscheinungstag:

Donnerstag
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Ausgabe ET Thema

 1 09. Jänner –

 2 23. Jänner  IT-Lösungen  
Experten und Anbieter für IT
Solutions, Informations  und 
Kommunikationstechnologie, 
 IT Security, Datenschutz, 
intelligente Software und EDV

 3 06. Februar  –

 4 20. Februar  Tourismus/Reisen/Salzburg 
als Ganzjahresdestination 
Innovative Destinationen und 
Leistungsangebote, Freizeit, 
Incentives, Tourismus und 
Hotelleriepartner

 5 06. März  Motor-Special: Nutzfahrzeuge, 
Pkw, Logistik  
Mobilität der Zukunft 
NutzfahrzeugSpecial, Car
sharing, CarPooling,  
E Mobility und Hybridfahr
zeuge

 6 20. März  Holzland Salzburg 
 Die heimische Holzbranche 
ist innovativ, schafft zahl
reiche Arbeitsplätze und ist 
ein wichitger Wirtschafts
faktor im Bundesland.  

 7 03. April  Sicherheit und Beratung/ 
Versicherung 
 Vom Schlüssel bis zur Alarm
anlage, Betrieblicher Brand
schutz, …

 8 24. April  Produkt-Special: regional pro-
duziert, überregional bekannt 
Produkte und Dienstleis t
ungen „Made in Salzburg"

 9 08. Mai –

 10 22. Mai –

 11 05. Juni –

 12 18. Juni  Salzburger B2B-Dienstleister / 
Facility Management 
Experten aus den unter
schiedlichsten Bereichen

Ausgabe ET Thema

 13 03. Juli –

 14 24. Juli  Wirtschaft und Nachhaltigkeit 
Umwelt  und Energiespar
lösungen, alternative  
Kühl  und Heizsysteme, 
Recycling und Solartechnik, 
Mobilitätslösungen, ...

 15 07. August –

 16 28. August –

 17 11. September  Weihnachten und Incentives/ 
Event-Partner 
(Business)EventLoca
tions und Destinationen,  
Geschenkideen

 18 25. September  Top-Qualität aus Österreich 
(auch überregional)  
Produkte und Dienst
leistungen aus Österreich 
– national und international 
erfolgreich  

 19 09. Oktober –

 20 23. Oktober –

 21 06. November  Bildung und Karriere/  
Top-Lehrbetriebe  
Weiterbildung und Karriere, 
Unternehmensberatung, 
Training und Coaching für 
Beruf und Persönlichkeit,  
gesundheitliche Betriebs
vorsorge 

 22 20. November  Steuererklärung und Jahres-
abschluss/Bilanzbuchhaltung 
Steuerberatung, Wirtschafts
prüfung, Buchhaltung und 
Lohnverrechnung: Tipps von 
Profis 

 23 04. Dezember  Salzburger Erfolgsgeschichten 
Vom EPU bis zum Global 
Player, von Leitbetrieben und 
"Hidden Champions"

 24 18. Dezember  Weihnachten und Neujahr 
Feiertags und Neujahrs
wünsche

  

Sonderthemenplan für die  
Salzburger Wirtschaft 2025

Anzeigenschluss jeweils 7 Tage vor Erscheinen. Druckunter lagenschluss 7 Tage vor Erscheinen. ET = Erscheinungs termin

1 .  HALBJAHR 2025 2.  HALBJAHR 2025

GRATIS

Anzeigen und Advertorials, die  
in einem Sonderthema geschaltet 
werden, können kostenlos inner
halb eines Kalenderjahres wieder
holt werden.
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AUFTRAGSERTEILUNG
1. Maßgeblich für den Auftrag sind diese Allgemeinen Geschäfts
bedingungen, die jeweils gültige Anzeigenpreisliste und die schrift
liche Jahresvereinbarung mit blümke_blümke_wagenhofer Corporate 
Communications & Corporate Publishing GmbH. Ergänzende oder 
entgegenstehende, von den AGB abweichende Allgemeine Geschäfts
bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt. Ihrer Geltung 
wird widersprochen.

2. Anzeigenaufträge müssen schriftlich erteilt werden und durch 
blümke_blümke_wagenhofer Corporate Communications & Corporate 
Publishing GmbH auch schriftlich angenommen werden.

3. blümke_blümke_wagenhofer Corporate Communications & Cor
porate Publishing GmbH behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch 
einzelne Anzeigen innerhalb eines Rahmenauftrags – nach freiem 
Ermessen abzulehnen. Die Ablehnung wird dem Auftraggeber mit
geteilt.

4. Die Aufnahme von Anzeigen in bestimmte Ausgaben oder an 
bestimmten Plätzen kann nicht gewährleistet werden. Überhaupt 
bleibt es blümke_blümke_wagenhofer Corporate Communications & 
Corporate Publishing GmbH vorbehalten, von der Durchführung auch 
bereits angenommener Aufträge aus technischen oder anderen Grün
den ohne jeden Ersatzanspruch des Auftraggebers zurückzutreten. Die 
kostenlose Stornierung eines Auftrags durch den Auftraggeber kann nur 
bis zum Druckunterlagenschluss erfolgen. Bei Stornierung nach Druck
unterlagenschluss (lt. Mediadaten), jedoch noch vor Druckbeginn, wird 
eine Stornogebühr von 40% des Inseratenwertes in Rechnung gestellt. 
Bei Stornierung nach Druckbeginn, ist der volle Betrag zu entrichten.

5. Angenommene Anzeigenaufträge in der Salzburger Wirtschaft enden 
spätestens mit der letzten Ausgabe des Kalenderjahres.

6. Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten Nachlässe werden nur 
für die innerhalb desselben Kalenderjahres erschienenen Anzeigen 
gewährt.

7. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlags.

AUFTRAGSABWICKLUNG
8. Grundsätzlich kann dem Ausschluss von Mitbewerbern in der Salz
burger Wirtschaft nicht entsprochen werden.

9. Textanzeigen und solche, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht sofort 
als Werbung erkennbar sind, werden durch die Ergänzung „Bezahlte 
Anzeige“ kenntlich gemacht.

10. Es wird die drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe der Anzeige 
gewährleistet. Geringe Tonabweichungen sind im Toleranzbereich des 
Druckverfahrens begründet. Ungeeignete oder beschädigte Druck
unterlagen werden dem Auftraggeber zurückgesandt. Der Auftraggeber 
hat bei unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem Abdruck der 
Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine Ersatzanzeige, 
aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige wesentlich 
beeinträchtigt wurde. Jede weitergehende Haftung (insbesondere für 
Vermögensschäden, entgangenen Gewinn etc.) ist ausgeschlossen. In 
jedem Fall ist die Haftung mit dem Vertragswert des Inserats betraglich 
begrenzt.

11. PDFDateien sind per EMail zu senden.

12. Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkenn
bar, sondern werden erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der 
Werbetreibende bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche.

13. Bei fernmündlich veranlassten Änderungen und Abbestellungen 
übernimmt blümke_blümke_wagenhofer Corporate Communications 
& Corporate Publishing GmbH keine Haftung, anfallende Kosten trägt 
der Auftraggeber.

14. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch auf Kosten 
des Auftraggebers geliefert. Sendet der Auftraggeber Probeabzüge 
nicht bis zum Druckunterlagenschluss oder zu einem anderen von 
blümke_blümke_wagenhofer Corporate Communications & Corporate 
Publishing GmbH genannten Termin zurück, so gilt die Genehmigung 
zum Druck als erteilt.

15. Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet zwei 
Monate nach Erscheinen der letzten Anzeige.

16. Beanstandungen sind bei sonstigem Verlust aller Ansprüche inner
halb von 8 Tagen nach dem Erscheinen schriftlich zu melden.

17. Schadenersatz ist außer bei Vorsatz ausgeschlossen, Gewinnentgang 
wird nicht ersetzt.

BERECHNUNG UND ZAHLUNG
18. Falls der Auftraggeber keine Vorauszahlung leistet, ist die Rechnung 
innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug und Spesen zu bezahlen.

19. blümke_blümke_wagenhofer Corporate Communications & Corpo
rate Publishing GmbH ist jederzeit berechtigt, das Erscheinen weiterer 
Anzeigen von der Bezahlung offenstehender Rechnungen abhängig zu 
machen.

20. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Verzugszinsen in der 
Höhe von 14 % sowie die Einziehungskosten berechnet.

21. Kosten für die Herstellung von Reinzeichnungen oder anderen 
Druckvorlagen hat der Auftraggeber zu zahlen.

22. Bei verspäteter Anlieferung der Druckunterlagen (siehe Druck
unterlagenschluss) werden die dadurch entstehenden Mehrkosten dem 
Auftraggeber in Rechnung gestellt.

23. Bei Betriebsstörungen oder Eingriffen durch höhere Gewalt hat 
blümke_blümke_wagenhofer Corporate Communications & Corporate 
Publishing GmbH Anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten 
Anzeigen, wenn die Aufträge mit 80 % der zugesicherten Druckauflage 
erfüllt sind. Geringere Leistungen sind aliquot zu berechnen.

24. Der Auftraggeber garantiert blümke_blümke_wagenhofer Corporate 
Communications & Corporate Publishing GmbH sowie deren Mit
arbeitern, im Besonderen den verantwortlichen Personen, dass die 
Anzeige gegen keinerlei gesetzliche Bestimmungen verstößt und Rechte 
Dritter nicht verletzt. Der Auftraggeber verpflichtet sich, blümke_
blümke_wagenhofer Corporate Communications & Corporate Publi
shing GmbH sowie deren Mitarbeiter hinsichtlich aller Ansprüche, die 
auf die erschienene Anzeige gegründet werden, schad und klaglos zu 
halten sowie für die ihnen selbst entstandenen Nachteile volle Genug
tuung zu leisten. Das Unternehmen, die Agentur und ihre Mitarbeiter 
sind zu einer entsprechenden Prüfung der Anzeige oder eines Ent
gegnungsbegehrens nicht verpflichtet.

25. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist ausgeschlossen.

PLATZIERUNG
26. Platzierungswünsche sind nur im Falle der Leistung eines 
Platzierungszuschlags bindend, U2, U3, U4 ausgenommen. Diese 
Seiten können nur auf Anfrage fix vergeben werden. Ansonsten ist 
blümke_blümke_wagenhofer Corporate Communications & Corporate 
Publishing GmbH unverbindlich um Erfüllung bemüht.

SONSTIGES
27. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Salzburg. Es gilt österreichisches 
Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts und seiner Verweisungs
normen.

28. Sollten einzelne Bestimmungen in den AGB ungültig oder un 
durchführbar sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen in den AGB davon unberührt.

Preise gültig bis 31.12.2025

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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SALZBURGER WIRTSCHAFT

REDAKTION
Wirt schaftskammer Salzburg  
JuliusRaabPlatz 1  
5027 Salzburg 

Chefredakteur: Mag. Robert Etter
Assistentin: Susanne Denk
Tel. +43 662 8888384

Stabstelle Kommunikation  
Tel. +43 662 8888345  
salzburgerwirtschaft@wks.at 
Faberstraße 18, 5027 Salzburg

ANZEIGEN
 blümke_blümke_wagenhofer
Corporate Communications &  
Corporate Publishing GmbH
Pannzaunweg 1a, 5071 Wals
swinserate@pannzaunweg.at
Tel. +43 662 85113126

Verkauf
Mag. Gerald Reisecker
gerald@pannzaunweg.at
Tel. +43 660 3001625 

Beratung
Nadica Petrovic
nadica@pannzaunweg.at
Tel. +43 662 8888363


